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StPO § 267 JGG § 8 Abs. 2, 27 Verhängung von Jugendarrest neben der Entscheidung gern.
Zur Frage der Zulässigkeit einer nachträglichen Urteils-
berichtigung und zum Koppelungsverbot des § 8 Abs. 2
JGG in den Fällen des § 27 JGG

BayObLG, Beschl. v. 19.6. 1998—2 St HR 91/98

Anmerkung zu BayObLG — Beschl. ‘‘. 19. 6. 1998 —2 St
RR 91/98

Das BayObLG‘ hatte sich in den letzten beiden Jahren — ne
ben der hier vorliegenden Entscheidung — zumindest ein
weiteies Mal mit der Frage der Zulässigkeit der Verhängung
eines sog. „Einstiegsarrestes“ bei gleichzeitiger Aussetzung
der Entscheidung über die Verhängung von Jugendstrafe,
§ 27 JGG, zu befassen. In der nunmehr ergangenen Ent
scheidung schließt sich der 2. Strafsenat der Auffassung des
1. Senates2 an. Ihr ist — soviel sei an dieser Stelle bereits
vonveggenommen — uneingeschränkt zuzuslimmen.
Neben der Frage über die (Un-)Zulässigkeit der gleichzeiti
gen Verhängung eines Freizeitarresies und der Entscheidung
nach § 27 JGG hatte sich der Senat zudem mit der Wirk
samkeii einer „ergänzenden Urieilsberichtigung“ nach Zu
stellung des Urteils zu befassen. Der letztere Problernpunkt
sei hier jedoch noch kurz zurückgestellt.
Es nimmt schon wunder, wenn sieh das BayObLG mit ein
und derselben Rechtsfrage innerhalb eines Jahres zum zwei
ten Mal zu beschäftigen hat; insbesondere, da die Entschei
dung des 1. Strafsenates bei Erlaß des Urteils durch das AG
im September 1997 bereits veröffentlicht war‘.
Die Verwunderung besteht nicht so sehr darin, daß das
BayObLG mii den zwei Entscheidungen zum sog. „Kappe
lungsverbot“ des § 8 Abs. 2 JOG Neuland betreten hätte,
sondern vielmehr darin, daß die Untergerichte in dieser
Frage an ihrer „ständigen Rechtsprechung trotz entgegen-
stehender Obergerichtsentscheidungen festhalten1.
Die Streitfrage hat eine bewegte Vergangenheit und ist —

trotz einer eindeutigen Entscheidung des BGH5 aus dem
Jahr 1963 — nicht zur Ruhe gekommen6.Sie zählt zu den
„umstritlensten Problemen des Jugendstrafrechts“
Gern. § 8 Abs. 2 5. 1 JGG dürfen „neben Jugendstrafe nur
Weisungen und Auflagen erteili und die Erziehungsbei
standschaft“ angeordnet werden. Die Aufzählung der mög
lichen Verbindungen von Maßnahmen und Jugendstrafe in
§ 8 JGG ist abschließend6.Es besteht in Rechtsprechung
und Literatur Einigkeit darüber, daß Jugcndarrest — mangels
Nennung in § 8 Abs. 2 5. 1 JOG — nicht gleichzeilig neben
Jugendstrafe verhängt werden darf.
Umstritten ist jedoch die Frage, ob Jugendarrest als sog.
„Einstiegsarrest“ zumindest in Fällen der Aussetzung der
Verhängung von Jugendstrafe nach § 27 JGG angeordnet
werden kann.
Diese Möglichkeit der Verbindung wird von einem Teil der
Rechtsprechung“ und der Literatur“ bejaht. Begründet wird
diese damit, daß es „erzieherisch sinnvoll““ und „besonders
praktikabel“‘1 sei, die Phase der „Bewährung durch einen
kurzen Freiheitsentzug einzuleiten“. Dem Jugendlichen
soll quasi mit einen scharfen „Schock“‘4vor Augen geführt,
daß ihm „bei Nichtbewährung weiterer Jugendarrest in
Form von Ungehorsamsarrest oder gar längerer Freiheitsent
zug droht“ .

Ferner argumentieren die Befürworter einer Verbindung bei
der Sanktionen, daß § 8 Abs. 2 JOG nur die gleichzeitige
Verhängung von Jugendarrest und Jugendstrafe verbieten
würde und dieses gerade bei der Entscheidung nach § 27
JGG nicht der Fall sei, da hier lediglich der Schuldspruch
festgestellt, die Entscheidung über die Verhängung von Ju
gendstrafe aber gerade zur Bewährung ausgesetzt würde .

Die Gegenmeinung — der sich auch das BayObLG in den
beiden Entscheidungen angeschlossen hat — erachtet die

§ 27 JGG für unzulässig und sieht hierin einen echten Ver
stoß gegen das Verbindungsverbot nach § 8 Abs. 2 JGG‘
Hintergrund des Koppelungsverbotes ist der Grundsatz der
‚.Einspurigkeit“ freiheitsentziehender Maßnahmen. Es wird
davon ausgegangen, daß die gleichzeitige Anordnung be
stimmter Rechtsfolgen mit deren jeweiliger Zielsetzung
nicht vereinbar ist“.
Die Frage nach der Zulässigkeit der Verhängung eines Frei
zeitarrestes neben der Entscheidung gern. § 27 JGG, welche
dem BayObLG zur Entscheidung vorlag, hat bereits in den
60er Jahren die OLG beschäftigt. Das OLG Düsseldorf‘“
hielt diese Koppelung für nicht vereinbar mit § 8 Abs. 2
Satz 2 JGG, sah sich jedoch aufgrund einer entgegenstehen-
den Rechtsprechung des KG2“ an der Entscheidung gehin
dert und legte die Rechtsfrage gern. § 121 Abs. 2 GVG dem
BGH zur Entscheidung vor.
Der 4. Strafsenat schloß sich der Auffassung des OLG Düs
seldorf an und verneinte die Möglichkeit einer Verbindung
von Jugendarrest mit der Entscheidung nach § 27 JGG2‘.
Der Senat gelangt zu dieser Auffassung durch eine teleolo
gische Auslegung des § 8 JGG und stellt auf die Erzie
hungsziele von Jugendarrest und -strafe ab‘2. Die Anwen
dungsbereiche beider Maßnahmen schließen sich aus und
hierauf würde das Koppelungsverbot beruhen.
Aufgrund der unterschiedlichen Ausrichtung beider Sank
tionsmöglicbkeiten würde sich aber nicht nur die gleichzei
tige Verhängung heider Freilieitsentziehungen, sondern
auch die sukzessive Anordnung verbieten. Hierzu würde es
aber gerade kommen, wenn gegen den Täter bereits ein
Jugendarrest neben der Entscheidung nach § 27 JGG ver
hängt wurde und der Jugendrichter aufgrund des § 30 JGG
auf die Verhängung von Jugendstrafe entscheiden würde21.

1 Die Enisabeidung ist mit Gründen abgedruckt in StraFu 1998, 382 lT.
2 Vgt. BayObLG (1. str.arscnat). Bescht. t 21. 1. 1997 — 1 St RR 211/96.

Str.aFo 1997, 148 f. = N5tZ-RR 1997. 216 t.
3 Die Vxütfcnilicltung im SinFo erfolgte bereits im Juni und die im SSiZ-RR

im Juli 1997.
4 Zumindest im vorliegenden Fall lOiite auch die Berufungskanuner des LG die

Verhängung eines Freiuiiarrestes iteben der Entscheidung nach § 27 .100 t,Jr
zulässig crachlet. so daß die Vencidigung nur über die Spnangrevision zum
Erfolg krnnmen konnie

5 HOF! (4. Strafscnat), ßescbl. v.9. 1. 1963. ßGllSi IX. 207 rt.
6 Vgt Bier: NSiZ 1988. 315.
7 So ausdrücklich Schoffneh; NSiZ 986. 509.
8 Vgt. zu den verschiedenen Spielarten zulässiger Koppelung BrunhILr/Döffiog,

.100, 10. Aufl. 1996. § 8 Rat. 2 fE; NirJR:ep&a. JGG, 1993, 8 Rn. 4.
9 KG MW 1961. 1175; 0W Schleswig SeItIHA 1962. 103; LG Augsburg NSsZ

1986. 507 rn. Lust. Arno. Br,ntirer; 508 f.; AG Winsett‘Lul,e NStZ 1982. 120
nt. ahl. An,n. Bier:. 120 f.

10 Grerhh‘bt MW 1957. 1462. 463 f.; ders. MW 962, 606 Fr.: Bn,o,ter N5tZ
1986. 508 rt.: Bonrk,iter ZbL 1990. 421. der die Verfringone vnn Jugcndantss
neben der Entscheidung r.aclt § 27 JGG nicht nur für ntighicl, hält, sondern
diese als „seboren enchier; Sc/t/i/dtrerGA 35 (1988), 106.127.

lt LG Augshure NSiZ 1986. 507.
12 AG Winsen tLuttc) NstZ 982, 120.
13 So u. a. LG Augsburg NStz 1986, 507; Erusoier NStZ 086, 509.
14 AG Winsen (Lotte) NSIZ 1932, 120.
15 LG Augsburg NStZ 1986, 507.
16 Brt,,,,ter NStZ 1986,508; GrerhIei,t MW 1957,1462.1463 f.; KG NJV 1961.1175.
17 B/er: NStZ 1982. 120 f; Bnoi;ter/Döllüig, 100. 0. Aufl. 1996. § 8 Rn. 3.

§ 27 Rn. 13ff (a. A. noch 9. Aufl.); Eisenherg. 100,7. Aufl. 1997. 8 Rn. II;
NixfR:epko, JGG, 1993. * 8 Rn. 9 ff,; Sei es nein NstZ t9t6.Sl0; Seit/id, JR
1978. 75; HORSt 18. 207 lT.; OLG Düsseldorf MW 1962, 1640 (Vorlage
beschlj; OLG Celle NStZ 1988. 315.

IX Eise,iherg, JGG. 7. Aufl. 1997. § 8 Rt,. 7; NLr/ltepko, JGG. 1993, § 8 Rn. 6.
19 Vorlageheselth v. 16. 7. 1962, MW 1962, 1640.
20 NJW 1961. 1175.
21 HORSt 18, 207 fL
22 HORSt 18, 207.209ff.
23 HORSt 18,207,211; der IIG[i weist zutreffend aurdie Konsequenz dieserAuf

fassung hin, daß, wenn hei der Entscheidung nach § 30 JGG gende keine
schädlichen Neicungen festgestellt wertlen, keine geeigneten Erzielsungs- oder
Zuetstmittet vcrtsiings sscrden klinnen, Die Entscheidung nach § 30 100 kas,n
nämlich, nur auf Wrhiingung von Jugendstrafe oder Tilgung des Schutdsprucltes
lauten.
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In der Folgezeit wurde es — zumindest in der Rechtspre- allgemeinen Bedürfnis folgend — in entsprechender Anwenchung — um den sog. „Einstiegsarresi“ etwas ruhiger Erst
durch den Referentenentwurf des Bundesministerium der
Justiz zur Anderung des JGG vom 18. II. 1983 erhielt die
Diskussion um den „Einstiegsarrest“ neue Nahrung. Es war
vorgesehen, den Einstiegsarrest in § 8 Abs. 2 S. 2 JGG so
wohl neben der Entscheidung nach § 27 als auch bei § 21
JGG ausdrücklich zuzulassen4.Auch die Praxis hatte die
Ermöglichung der Koppelung de lege ferenda gewünscht“.
Der folgende Referentenentwurf vorn Juli 1987 und auch
der Regierungsentwurf aus dem Jahr 198926 haben den Ein
gangsarrest sowohl für Fälle des § 21 als auch für die Ent
scheidung nach § 27 JGG fallengelassen. Der Eingangs-
arrest wurde mithin nie Geselz
Diese Wertentscheidung des Gesetzgebers ist zumindest
nach dem 1. JGGAndG‘ vom 30. 8. 1990 zu respektieren1.
Waren seit dem Referentenentwurf 1983 ggfs. noch Diskus
sionen dc lege ferenda möglich, so ist jedoch, nachdem der
Eingangsarrest durch den Gesetzgeber — in Kenntnis der
Problematik — fallengelassen wurde, kein Raum mehr für
Argumentationen auf der Ebene des,,krininalpolitisch
Wünschenswerten“. Die lex lata ist hier von einer Bettuch
tungsweise de lege ferenda zu scheiden30.
Nach der lex lata isl jedoch gerade die Koppelung von
Jugendarrest mit der Entscheidung nach § 27 JGG nicht zu
lässig. Dieses ergibt sich zum einen direkt aus § 8 Abs. 2
JGG. Die Unztilässigkeit ergibt sich zum anderen daraus,
daß Zuchtmittel nur in Betracht kommen, „wenn Jugend
strafe nicht geboten ist“ ( 13 Abs. 1 JGG)3t. Nachdem der
Gesetzgeber den Jugendarrest in § 13 Abs. 1 JGG nicht als
„Auffangsanktionsnorm“ sondern als aliud zur Jugendstrafe
konzipiert hat, muß ein Rückgriff auf Jugendarrest bei
Zweifeln an der Erforderlichkeit von Jugendstrafe zum Zeit
punkt des Urteils ausscheiden32.Die Frage über die Gebo
tenheit von Jugendstrafe kann zum Zeitpunkt des Urieils
gerade noch nicht beantwortet werden. Die Ungewißheit
über die Erforderlichkeit der Jugendstrafe ist die Vorausset
zung für die Anwendung des § 27 JGG. Erst zum Zeitpunkt
des § 30 Abs. 1 JOD hat sich der Jugendrichier über die
Erforderlichkeit oder Entbehrlichkeit von Jugendstrafe Ge
wißheit zu verschaffen. Die Entscheidung nach § 27 JGG
ist insofem lediglich ein „Zwischenurteil“33 und muß mit
der nach § 30 JGG als Einheit angesehen werden. Ebenso
wie bei der Strafaussetzung zur Bewährung Rem. § 21 JGG
ist die Schuldfeststellung gern. § 27 JGG als „ambulantes
Reaktionsprogramm“ ausgestaltet und stellt quasi die klei
nere Medaille als die Entscheidung nach § 21 JGG dar. Die
Verhängung von Jugendarrest — als stationäre Maßnahme —

ist jedoch hiermit nicht vereinbar“.
Dieser starken Auffassung in Rechtsprechung und Literatur
hai sich nunmehr wich das BayObLG angeschlossen. Es
bleibt zu hoffen, daß sich diese obergerichtliche Rechtsauf
fassung bei den Amts- und Landgerichten einbürgert und
die unzutreffende „ständige Rechtsprechung“ bei diesen
Gerichten ablöst.
Wesentlich weniger umstritten ist der zweite Bereich, dem
sich das BayObLG zuwendet15.
Das Jugendschöffengericht hatte nach Ubersendung der
Akten an die Staatsanwaltschaft bei BayObLG eine Ergiin
zung des Urteil beschlossen, iii dem es die Gründe des
Urteils „ergänzend berichtigte“, daß ein weiterer Fall des
Diebstahls geschildert wird. Als Begründung für diesen
Beschluß gab das AG hierfür an, daß die Angeklagten we
gen 22 Fällen des Diebstahls verurteilt worden eien, jedoch
in den Gründen nur 21 Fälle beschrieben würden. Dieser
(22.) Fall sei offensichtlich übersehen worden.
Im Unierschied zur ZPO weist die StPO keine Vorschrift
über die Urteilsberichiigung auf. Der Gesetzgeber hat somit
eine Urteilsberichtigung in Strafsachen offensichtlich für
untunlich erachtet1°. Die Rechtsprechung hat jedoch — dem

dung von § 319 ZPO — Berichtigungen dort zugelassen, wo
offenbare Versehen äußerlicher Art bei der Fassung des
Urteils vorliegen1 Entsprechend der Wertentscheidung des
Gesetzgebers beschränkt auch die Rechtsprechung die
Möglichkeiten der Urteilsberichtigung auf offensichtliche
Schreib- und FassungsfehleraR. Als zeitliche Grenze für eine
Urteilsberichtigung ist der Zeitpunkt anzusehen, in dent das
schriftliche Urteil aus dem Dienstbereich des Gerichtes her
ausgegeben wird oder die Frist des § 275 Abs. 3 StPO ab
läuft1. Dieser Zeitpunkt war im vorliegenden Fall bereits
eindeutig überschritten, da zum Zeitpunkt der Urteilsberich
tigung durch das AG sich die Akten bereits bei der Staats
anwaltschaft beim BayObLG befanden. Schon aus diesem
Grunde war ein Berichtigungsheschluß unzulässig.
Dast BayObLG führt in der vorliegenden Entscheidung zu
recht aus, daß bei einer „Divergenz zwischen erkennbar Ge
wolltem und schriftlich Formuliertem“ eine Berichtigung
immer dann unzulässig ist. „wenn auch nur der Verdacht ei
ner nachträglichen (sachlichen) Anderung und damii einer
Verfälschung des Urieils entstehen kann“. Ein solcher Wi
derspruch zwischen lirteilsienor und schriftlichen Urteils-
gründen kann — mag er auch noch so offensichtlich sein —

nicht berichtigt werden“‘. Es liegt vielmehr ein materiell-
rechtlicher Verstoß vor, der durch das Revisionsgericht zu
beachten ist und auf die Sachrüge hin ggfs. zur Aufhebung
des Urteils führt41.
Im vorliegenden Fall war die (Sprung-) Revision bereits vor
dem (unzulässigen) Berichtigungsbeschluß des AG auf den
Rechtsfolgettausspruch beschränkt worden. Der Schuld-
spruch war mithin — wie im Urteilstenor verkündet — in
Rechtskrafi erwachsen. Das Urteil leidet damit zwar an
einem sachlich-rechtlichen Mangel, jedoch ist das Beruhen
im vorliegenden Fall ausgeschlossen. Das Revisionsgericht
konnte in eigenem Ermessen beurteilen, ob der Mangel bei
den Feststellungen Einfluß auf die Entscheidung der Rechts
folge — hier Enischeidung nach § 27 JGG — hatte42. Das
BayObLG hat ein Beruhen ausgeschlossen, da nach Auffas
sung des Revisionsgerichtes die Verhängung von § 27 JGG
auch unter Zugrundelegung von 21 Diebsiahlsiaten keinen
Bedenken begegnet. Diese Einschätzung durch das Revi
sionsgericht begegnet keinen (durchgreifenden) Bedenken.

24 ReflE 1983, 24.
25 Vgt. hienu SehaJjsreitt N5t P186, 509; sowie Brttnnrr/Diilhiztg. JGG,

10. Aufl. 1996, § 27 Rn. t4 tu N.
26 BT-Oiucks. 1 P5829.
27 vgl. zu dem .NVee zu einem t. JGGÄ11dG“ ausführlich. EnouierlDülliog. IGG.

tU. Aufl. 1996. 27 Rn. 4.
28 BGBt. t, t853.
29 So auch BayObLG Ci. stmfsenai) StraFo 1997.147. t48.
30 Auf die Notwendigkeit der (puisktgctiattcn) Trennung zwischen fletmctstungen

dc lege tvwnda und der tex lau hat Sdtnffsiein, NStZ 1986. 509. bereits zutref
fend hingewiesen.

3t So auch Riet: NStZ 1932. 20 f.; Sdtsiffrnrht N5t2 t9t6.5t0; a, A. flrtotner/
Dölliog, JGO. 10. Aufl. 1996. § 27 Rn. tS „Herleitung des Koppetungsveihut
aus § t3 1 zweifettiaft‘.

32 Nis‘1R:e1,kct, JGG. 993, § 8 Rn. 10; OLG Cdtc NStZ t988, 3t5 m. Anm.
Bks:

33 Riet: NSLZ 1982. 12t.
34 Dieses crgibt sich für 21 duckt aus § 8 II. Die Sachlage ist bei 27 die gtci

ctjc. Hierauf ‚s.eist Bnt,torr/flöUing, JOD, ID. Aufl. 1996, § 27 Rn. 15, zutref
fend hin.

35 Beschtuß-Ortinde ti. 1.. 2; dcc Bescttl. ist abgedmckt in StraFn t998, 382 ff.
36 Aurdiesen Umstand ‚scist schon BGH (5. Str.afsenatt. BOlist 3.245.246 hin.
37 SOnSt 3.245. 246; 5.5.7; Retslke. scrafpmzctlrectn. 3. Aufl. 1998, Rn. 508.
38 Vgl. ttierzu KMR-i1aIk StPO. tStand: Mai 1998). § 263 Rn. tIff.
39 Vgl. Klehttieclit/,sfrvrr-Grgirtes StPO. 43. Aun. t997, § 267 Rn. 39 m. N.
40 Durchweg einttetlire Meinung, vgl. nur Kkittk;zec‘IttM!ei‘er.Ctßoe, StPO,

43. Aufl. 1997, § 267 Rn. 39 m. N.; KMR.ibllle,; StPO, (stand: Mai t998),
268 Rn. 19.

4t So bereits ROSt 46. 326; vgt. auch Kkioknecl,U.ties‘er.GtttJs,et StPO.
43. Aufl. 1997. § 267 Rn. 39 tu. N.; KNIR-,thulk, StPo. (Stand: Mai 1998),

268 Rts. t9.
42 vgt. hierzu Kkütk,trdtthtksrr-Gqltitz Stpo, 43. Aufl. 997. § 337 Rn. 4t).
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Im vorliegenden Fall hat sich das „Risiko“ der Sprungrevi
sion gelohnt. Es kam der Revision lediglich darauf an, daß
die neben der Entscheidung nach § 27 JGG verhängten
Freizeitarreste in Wegfall kommen. Dieses war — nachdem
die zuständige Jugendkammer des LG anderer Auffassung
war — nur über die Sprungrevision zu erreichen.

Rechtsanwall D, Jan Backemlihl, Landshut
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